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2.3. Die IM -Akte B fü r IMK

2.3.1. Die IM -Akte B entspricht in ihrem  A ufbau dem Teil I (Per
sonalakte), wie er im  A bschnitt 2.2.1. e rläu te rt w urde.

(Abschnitte A, B, C)

Hinzugefügt w ird  h ier:
* i

Abschnitt D Form  234

— Inhaltsverzeichnis Form  213

— Berichte des IM, die im Rahm en der zu 
lösenden A ufgaben erarbeite t w urden

— Berichte des IM, die zusätzlich 
erarbeitet w urden

— A ufstellung über erhaltene Sachw erte Form  29 
und ausgezahlte Beträge

Dazu w ird das in der IM -V orlauf-A kte u n te r A bschnitt D 
geführte M aterial vollständig übernom m en.

Die IM -Akte B bildet som it eine kom binierte Personal- und 
A rbeitsakte. Soweit sich die F ührung  des Teiles III als no t
wendig erweist, (in der Regel bei O bjektverw altern , Inhabern  
größerer KW) ist dieser bei der A bteilung XII bzw. dem selb
ständigen R eferat XII anzufordern.

3. Die Ausgabe der Akten durch die Abteilung bzw. das selb
ständige Referat XII

3.1. Die Ausgabe der jeweils benötigten IM -A kten erfolgt auf V or
lage des Beschlusses zum Anlegen der Akte.

Form  1
Auf dem Beschluß sind die A k tenart und die benötigten Teile 
anzugeben.

Neben dem Beschluß sind vorzulegen:
— Der Suchzettel über die Person, Form  10

dessen A usstellungsdatum  nicht länger 
als 4 Wochen zurückliegen darf

13


